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§ 267 ABGB Registrierung
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Die Vereinbarung über die gewählte Erwachsenenvertretung ist von einem Notar, einem Rechtsanwalt oder

einem Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis

einzutragen.

2. (2)Hegt der Notar, der Rechtsanwalt oder der Mitarbeiter des Erwachsenenschutzvereins am Vorliegen der

Voraussetzungen der gewählten Erwachsenenvertretung oder an der Eignung der Person, die als

Erwachsenenvertreter eingetragen werden soll, begründete Zweifel, so hat er die Eintragung abzulehnen und bei

begründeten Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Wohles der volljährigen Person unverzüglich das

Pflegschaftsgericht zu verständigen.
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